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Errichtung der Zentralstelle 

 
für die Vergabe von Studienplätzen 

 
(ZVS) in Dortmund 

 
Bek. d. Ministers für Wissenschaft und Forschung v. 18. 5. 1973 — Arbeitsgruppe ZVS ²) 

Aufgrund des am 1. Mai 1973 in Kraft getretenen Staatsver-t'rages über die Vergabe von Studi-
enplätzen vom 20. Oktober 1972 (GV. NW. S. 221) haben die Länder der Bundesrepublik 
Deutschland am 1. Mai 1973 die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in Dort-
mund errichtet.

Die Zentralstelle ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und gilt für die Anwendung 
des Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen als dessen Einrichtung. Sie untersteht meiner 
Dienst-. Fach- und Rechtsaufsicht. Die in der Zentralstelle tätigen Beamten, Angestellten und Ar-
beiter sind Bedienstete des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Die Zentralstelle hat die Aufgabe, Studienplätze in den Studiengängen mit Aufnahmebeschrän-
kungen an allen Hochschulen im Bundesgebiet zentral zu vergeben. Außerdem hat sie wichtige 
Aufgaben im Bereich des Zulassungsrechts, der Ermittlung und Festsetzung von Studienplatzka-
pazitäten, der Information von Studienbewerbern und der Statistik zu erfüllen.

Die Zentralstelle wird außerdem im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen die zentralen Ver-
gabe- und Bewerbungsverfahren gem. | 6 Nr. 2 und 3 des Gesetzes zum Staats-

vertrag zwischen den Ländern über die Vergabe von Studienplätzen vom 18. April 1973 (GV. NW. 
S. 220) durchführen.

Sitz der Zentralstelle ist Dortmund. Ihre Anschrift lautet:

Zentralstelle

für die Vergabe von Studienplätzen .

46 Dortmund •)

Karl-Marr-Str. 24 Postfach 406

Tel.: 02 31/5 20 21 Telex: 8227 206 zvs d
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